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Indikatoren für Wirksamkeit entwickeln
- Erfahrungen aus der Praxis -



VORSTELLUNG

2

2003-2005 
(IHP (THP) 
RLP

2004-2009                       
IHP LVR

2017: 
GSV – 14 
Projekt: 
Oberbayern 
Wirkungs-
forschung

2017: 
Forschungs-
auftrag § 99 
BTHG

2018: 
§ 118 SGB 
IX: BEI_BW

2018 – 2019 
LRV M-V
(Verhandlungs
-führung)

2018 – lfd. LRV 
Berlin
(Verhandlungs-
führung)

2022 –
08/2023    
LRV 
Rheinland-
Pfalz 
(beratend)

2022: Behindertenbericht und Fortschreibung des zur Umsetzung der UN-
BRK im Saarland im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Familie, 
Prävention, Soziales und Sport

2021: Kanton Bern: Projekt Personenzentrierte Hilfen und Subjektfinanzierung 
der Leistungen

2021: Landkreis Pinneberg: OE FD Teilhabe
2021: Landkreis LUP (M-V): Projekt Wirksamkeit
2017: Unsere Kommune für Alle: Kommunale Aktionspläne zur Umsetzung 

der UN-BRK in Rheinland-Pfalz
2014: Ideenworkshops zur Fortschreibung des Aktionsplans zur 

Umsetzung der UN-BRK in Rheinland-Pfalz 

2017: Fachberatung zum Landesgleichstellungsgesetz RLP
2016: Inklusionsplan für die Stadt Herne
2015: Evaluation Landesinitiative Teilhabe an Arbeit, NRW
2014: Kommunale Teilhabeplanung Mayen-Koblenz/Stadt Koblenz
2011: Kommunale Teilhabeplanung Cochem-Zell
2010: Kommunale Teilhabeplanung Bernkastel-Wittlich
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INHALT

1. FACHLICHES VERSTÄNDNIS / BEGRIFFSKLÄRUNG
2. UMSETZUNGSBEISPIELE
3. WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG
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FACHLICHES VERSTÄNDNIS

aus:: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-
Württemberg: Monitoring – Konzept zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg, Vom Bedarf zur 
Leistung in der Eingliederungshilfe für Menschen, Stuttgart 2023

TEILHABE
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FACHLICHES VERSTÄNDNIS

aus:: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-
Württemberg: Monitoring – Konzept zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg, Vom Bedarf zur 
Leistung in der Eingliederungshilfe für Menschen, Stuttgart 2023

SELBSTBESTIMMUNG
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FACHLICHES VERSTÄNDNIS

aus:: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-
Württemberg: Monitoring – Konzept zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg, Vom Bedarf zur 
Leistung in der Eingliederungshilfe für Menschen, Stuttgart 2023

Die Teilhabeziele beschreiben Situationen, in denen Teilhabe gelingt. Es 
gibt Situationen, die erhalten bleiben sollen, weil hier Teilhabe gegeben 
ist. Es gibt Situationen, die verändert werden sollen, weil hier Barrieren 
einer Teilhabe entgegenstehen oder Förderfaktoren fehlen.

WIRKUNG
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FACHLICHES VERSTÄNDNIS

WIRKUNG (AUS „ALTEN“ TAGEN
 IHP 3 DES LANDSCHAFTSVERBANDES RHEINLAND)



8

FACHLICHES VERSTÄNDNIS

Landesrahmenvertrag Rheinland-Pfalz, 
Stand 18.08.2023
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FACHLICHES VERSTÄNDNIS

Landesrahmenvertrag Rheinland-Pfalz, 
Stand 18.08.2023

Gefragt werden (LRV Mecklenburg-Vorpommern)
1. Erwachsene Leistungsberechtigte
2. Nahe stehende Personen
3. Mitarbeitende der Leistungserbringer
4. Mitarbeitende der Leistungsträger



M.-V.: LEISTUNGSBERECHTIGTE: 
TAGESGRUPPE
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M.-V.: NAHE STEHENDE PERSONEN
TAGESGRUPPE
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M.-V.: MITARBEITENDE LE 
TAGESGRUPPE
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M.-V.: MITARBEITENDE LT 
TAGESGRUPPE
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1. Differenzierte Rückmeldung zu den einzelnen Angeboten.
2. Drei Angebote sind nach den selbst definierten Kriterien 

wirksam, damit wirtschaftlich.
3. Ein Angebot birgt insbesondere im Bereich der 

Selbstbestimmung Entwicklungspotenziale.

M.-V.: ERGEBNISSE TAGESGRUPPE



RHEINLAND-PFALZ: VIRTUELLE ERPROBUNG



RHEINLAND-PFALZ: BEFRAGUNGSKONZEPT - ABLAUF

1. Benennung der Selbstvertretung in einem 
Angebot

2. Entwicklung von Fragen und 
Erhebungsform

3. Durchführung der Befragung
4. Umgang mit den Ergebnissen
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Lohnt sich der Aufwand ?

„Soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass ein Leistungserbringer seine 
vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht 
erfüllt, prüft der Träger der Eingliederungshilfe 
oder ein von diesem beauftragter Dritter die 
Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich 
der Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen 
des Leistungserbringers“ § 128 SGB IX. 

„Hält ein Leistungserbringer seine gesetzlichen 
oder vertraglichen Verpflichtungen ganz oder 
teilweise nicht ein, ist die vereinbarte Vergütung 
für die Dauer der Pflichtverletzung entsprechend 
zu kürzen“ § 129 (1) SGB IX.



Beurteilung von 2 der vier 
Gruppen liegt unter 80% des 
SOLL-Wertes

Beurteilung von 3 der vier 
Gruppen liegt bei 80% des 
SOLL-Wertes oder höher

Leistung wurde in der 
vereinbarten Qualität 
(Quittung) erbracht

Änderungen an der vereinbarten 
Qualität erforderlich. Keine Änderung erforderlich.

Leistung wurde nicht in 
der gebotenen Qualität 
(Quittung) erbracht

Kürzung der Vergütung / 
Rückforderung. Änderungen an der vereinbarten 

Qualität erforderlich.

LRV M-V nach § 131 Absatz 1 SGB IX: Leistungen
Anlage 7 LRV Nr. 3 Absatz 4

Der Prozentsatz der Abweichung (20 %) bezieht sich immer auf den 
erwarteten und vereinbarten Sollwert, nicht auf den Maximalwert.
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !
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